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Rundverfügung G3/1986  
 
 
 
 
Zustimmung zu der Vereinbarung über die gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der 
Eucharistie  

 
 
 
Die 20. Landessynode hat während ihrer VII. Tagung in der 50. Sitzung am 28. November 1985 im 
Zusammenhang mit der Verhandlung über den Bericht des Ausschusses "Abendmahl mit Altkatholiken" 
folgenden Beschluß gefaßt:  

 

 

 
Die vorgenannte Vereinbarung fügen wir als Anlage mit der Bitte um Kenntnisnahme bei. Weitere Exemplare 
können beim Kirchenamt der EKD - Hauptabteilung II -, Herrenhäuser Str. 12, 3000 Hannover 21, 
angefordert werden.  

 
 
In Vertretung:  

 
gez. Dr. Knüllig  

 
 
 
Anlage  
(ist nicht beigefügt)  

Hannover, den 15. Januar 1986 
Rote Reihe 6 
Telefon: 0511/12411 
Durchwahl: 1241-778 
Az.: 525 A II 14 R 301 

 "Die Landessynode nimmt den Bericht des Ausschusses 'Abendmahl mit Altkatholiken' zustimmend zur 
Kenntnis. 

 Sie stimmt der Vereinbarung über die gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der 
Eucharistie, die zwischen dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Katholischen 
Bistum der Altkatholiken in Deutschland erarbeitet worden ist, zu." 
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